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Neues helvetisches T a g h l a t t.

Herausgegeben von Escher und Usterl, Mitgl. der gesezg. Rathe.

Band ll. Xro. cxxxlil. Bern, den y. Jan. I8v». (ly. Nivose Vlll.

G e s e z g e b u n g.

Senat, i2. November.

(Fortsetzung.)

Muret ist den Corporations auch gar nicht
gewogen: er steht ihre Ausführbarkeit nicht
und mistbilligt die Unterscheidung zwischen acti-
veu und nicht aktiven Bürger», allein dennoch

gegeben werde; zugleich bemerke ich, daß die
Rechnungen der Saalinspektoren in solcher Un-
ordnung sind, daß ich mich erkläre, nichts in
Rüksicht der Ausgaben der Canzlei zu unter-
nehmen, bis dieser Gegenstand ins Reine ge-
bracht seyn wird, und daher begehre ich, daß
hierüber von der Versammlung aus, eine Ver-
fügung getroffen werde.

Gysen dörfer; Wenn die Saalinspektoren
so wäre

î. l/> r » ci v ì s r r; AveiZll V'le
verdient die Bot>chaft wohl mehr Achtung: dem Reglement entftuw ien hätten,
das -Oireuormm macht Gebrauch von seinem^nicht tine solche Unordnung eingeriffen; um nun
Recht der Gefezgebung Vorschläge zu thun udersclb m ein für allemal abzuhelfen, so foderewir ubäscyreuen unser riecht, indem wir die,-!ich Medersetzmlg einer Commission, die diese
feloen lächerlich machen und schnöde behandeln: Rechnungen in Ordnung bringe, und wünsche
selben lächerlich machen und schnöde behandeln,
solches Benehmenziemt der Würde unsrer Ver-
srmwlung nichtZ und ist eine schlechte Auffor-
deruug an Bürger, die uns ihre Ideen mit-
theilen ; sind wir doch selber in so vielen Dim
gen nichts als Lehrlinge; er verlangt Tages-
ordnung.

Lülhi v. Sol. Es ist dieß keine Einladung
des Direktoriums, da es die Vorschläge zu
Cenchtutionsabänderungen uns, nicht dem arm
ßen Rath zuge-sandt Härte; die Botscha.c kaun
nur als ein Privataufsaz angesehen werden

dran er. An Muret hat also die Botschaft
doch einen Apologiste» gefunden!

Kudli will nur Verschiebung, nicht Unter-
fagung des Druks.

Man geht über Kublis Antrag zur Taaes-
ordnung.

Großer Rath, iz. Nov.
Präsident : Koch.

Lacoste sagt: die Weibel des Senats so-
wohl als die des Direktorium? haben freie
Wohnung, und da es nochwendig ist, daß der
Präsiden? immer wisse, wo die Weibel zu s„-ch n sind, so trage icy darauf an, daß auchunsern W-ibeln in dem G-mainichanse, wo

unsere S.tzungen haben, freie Wohnung

dag übrigens dem Wunsche wegen freier Woh-
mmg der Weibel entsprochen werde.

Graf folgt diesem Antrag, welcher anqe-
noinmen wird. Ja die Commission werden
geordnet: Gyselidörfer, Spengler und Legler.

Bourgeois macht folgende Motion:
In Erwägung, daß eine der traurigsten Fol-

gen des KrwgeS der gänzliche Mangel des Viehs
in einem großen Theile der Republik ist, und
Mar besonders in denjenigen Kantonen, wo
Ve Viehzucht die HauptnahrungsquelK ist.

M Erwägung, daß wenn nicht schleunig
Hülfsmittel gegen diese Verheerungen genom«
men werden, gänzliche Ausrottung des Viehes
in diesen Gegenden zu befürchten wäre, die so-
wohl den unglüllichen Einwohnern jener Can-
tone, als auch dem Staat den größten Nachtheil
bringen würde, weil dadurch für viele Iabre
die Verfertigung der Käse und die Mästung
des Viehes, diese wichtigen Quellen von Unter-
halt und öffentlichen Einkünften, verstopft
würden.

In Erwägung, daß um hierüber Hülfe zu
verschaffen, ungeheure Summen erfodert wür-
den, die doch nicht hinreichend wären, um im
Ausland das erforderliche Vieh zu erhasieu.
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noch im Lands selbst, ohne den Viehstand «n-
derer Cantons zu schwächen.

In Erwägung der wirklich rührenden Art,
wie mehrere Bürger sich beeilen, ihre unglük-
lichen Mitbürger zu unterstützen, und überzeugt,
daß noch eine große Menge von Bürgern ist,
deren mildthätige Seelen bereit sind, neue Auf-
opferungen zu machen, um ihren Mitbürgern
zu Hülfe zu kommen, und das allgemeine
Wohl der Republik zu befördern;

Hat der große Rath beschlossen:
i. Es soll in ganz Helvctien eine freiwillige

Steuer von Vieh, zur Unterstützung derjenigen
unglüklichen Kantonen enthoben werden, wo
die Verheerung des Viehstandes starr harte

s. Zu diesem Ende hin werden die einzelnen
Bürger der Gemeinde sowohl, als auch ganze
Gemeinden, sich auf eine Tabelle für die Zahl
des Viehes einschreiben, welche sie zu liefern
sich vornehmen.

3. Diese Unterschriften sollen spätestens bis
den zo. Der. 1799 geschlossen werden. Der
Agenr jeder Gemeinde soll das Original dieses
Verzeichnisses, von ihm und dem Präsident der
Munizipalität unterschrieben, an die Verwais
tungskammer bis spätestens auf den 6. Jenner
igoo einsenden. Diese übersendet das Resultat
des Kantons bis zum 12. Jenner an das Di»
rektorium, und dieses das Ganze bis den 1.
Hornung an die Gesezgebung.

4. Die Ablieferung "dieses Viehes soll nicht
vor dem 1. Mai, und nicht »ach dem 1. Juni
1820 geschehen.

5. Jeder Unterschreibende kann, wenn es
ihm gefällig ist, den Kanton, oder Distrikt,
ober säst die Person bezeichnen, der er sein
Geschenk bestimmt.

6. Eine künftige Verordnung wird die Aus-
cheilung und Versendung dieses Viehs be-
stimmen.

7. Das Direktorium soll diese Verfügung in
denjenigen Theilen der Republik bekannt ma-
chen, wo einige Hülfe zu erwarten ist, und
der Gesezgebung hierüber Rechenschaft geben.

Zimmermaun. Dieser Antrag macht dem
Herzen seines Verfassers Ehre, indem derselbe
den unglüklichen Gegenden Helvetiens von der
Seite aufhelfen will, wo sie am meisten lei-
den; allein ich glaube, der Vorschlag sey
darum nicht leicht ausführbar, weil nur wegen
Futtermangel Viehmangel entsteht, und «lss

durch Lieferungen von Vieh in die bedrängte«
Gegenden wenig geholfen wird. Alle ähnliche«
Vorschläge sollten dem Direktorium übergebe«
werden, damit eS dieselben reiflich prüfe, und
uns dasjenige davon vorschlage, was im Zu,
sammenhang des Ganzen am zwekmaßigsten iß.
Man weise also auch diesen Antrag an das
Direktorium.

Bourgeois. Da meinem Vorschlag zufolge
dieses Vieh erst im nächsten Frühjahr, wenn
wieder neues Futter vorhanden ist, in die ver-
hcerten Kantone geliefert werden soll, so fällt
die'Haupreinwendung Zimmermaims weg; vni>

da die Landwirche Anfang Winters ihre Ans

ordnungen wegen ihrem Viehstand machen, so

muß jezt ohne weitere Verspätung eine solche

Steuer veranstaltet werdei-i.
Erlach er würde wohl zum Antrag stimmn,

wen» derselbe ausführbar ware : allein die tags

lichen schrcklichen Requisitionen an Vieh machen,

daß niemand sicher ist, im nächsten Frühjahr

noch Vieh wegschenken zu können, und all»

wird auch niemand die Versprechungen zu thu»

wagen; ich stimme Zimmermaun bei.
Chorin stimmt Eriacher und Zimmermanst

bei; doch will er die Sache noch näher m

Erwägung zieheil, und zu diesem Ende hur

eine Commission niedersetzen, indem dafür ge,

sorgt werden nmß, daß im künftigen Jahr da»

nöthige Ackevoieh vorhanden sey, weil Ml
aller Feldbau stillstehen wurde.

Hub er wünscht, daß dieser Antrag dem

Direktorium mitgetheilt werde, »m darâ
Auskunft zu begehren, und dann erst wm

den Gegewsto nd siner Commission zu "ay»

Untersuchung überweisen.
Legler stimmt Hubern bei, »nd beim

daß inan d< m Uebel in der Wurzel, sie

sollte, und das noch vorhandene "M g,
den ungeheuren Requisitionsfuhren und ues O
gen an die zfränlische Armee sicheren, weuo

besonders S-rche der Regierung ist. .„W,
Tab in t ankt Bourgeois, und wun'

daß die nist t verheerten Kantone stUê'
werden, so wie! junges Vieh aufzuziem I ^
ihnen möglist» ist, um den Viehstand 1

vetien zu erh» lten.
Bourgeois stimmt selbst auch, u^'^chvng

trag einer Kl »mission zu näherer limn' ^bt
überwiesen wi de; wunfcht aber, E?
in 8. Tage» î apportire, iitdei» der GG
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là dringend ist; denn in dem jeziqen Zeitpunkt
macht der Landwirth seinen Ueberschlag in Rück-

ficht des zu erhaltenden Viehs, und Ha er in
diesem Monat alles verkauft, was er nicht zu

erkalten braucht, so wäre eine Steuer an Vieh
unmöglich zu erhalten, wenn wir den Landwirth
nicht darauf in Zeiten vorbereiten.

Der Antrag wird einerseits dem Direktorium
mitgetheilt, um darüber Bericht einzuziehen,
und anderseits einer Commission zu näherer Um
tersuchung übergeben. In die Commission wer-
den geordnet: Bourgeois, Graf, Michel, Leg-
ler, Tgbin.

Secretan, im Namen einer Commission,'
legt folgendes Gutachten vor:

An den Senat.
In Erwägung der Bothschaften des Vollzie-

hungsdirektoriums vom 25. und 23- Okt. und
y. Nov. betreffend den Verkauf gewisser Natio-
nalgütec in den Distrikten Lausanne, Tscherlitz,
Lavaux und Vivis, Kanton Leman.

In Erwägung, daß die Gebstpreise die Sum-
me der Schätzungen weit übersteigen,
hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
Die Verkäufe der in diesen Bothschaften an-

gezeigten Natioualgüter zu bestätigen.
JmDistnktNscKsrli?, 23,1/2 Juchart Ackerland,

Schätzung Z2ii Fr. Verkauf4701 Fr.
ImDisirikt I.sv»ux iz, i/2MannwerkRebland,

8 Mannwerk auf 1. Juchard. Schätzung 26z.
xer Mannwerk, Perkauf 531. Fr. p-rMannw.

ImDisirikt V.vis zu vgrmrs- II, i/eMannw.
Wiesen. Schätzung 2300. Fr. per Mannwerk.
Verkauf 4700 Fr. per Mannswerk.

— — — zn?>!c>l»? 1, i/6 Mannwerk
Wiesen. Schätzung 227 Fr. per Mannwerk.
Verkauf 555 Fr. per Mannwerk.

— — — jul>1srtksrLy2,3/l6M«NN-
werk Reben. Schätzung 800. Fr. per Mannw.
Verkauf 632 Fr. per Mannwerk.

D", zu Kolliers-2,1/16 Mann-
werk Reben. Schätzung 535 Fr. per Mannwerk
Verkauf 68z Fr. per Mannwerk.

— iD iuLezwow 1,7/24 Mannw,
Schätzung 250 Fr. per Wannwcrk. Verkauf/ok
Fr. per Mannwerk.

— — zu ?rur 115 Mannwerk
Wiesen.

-- I.sus»nne zuLeorgstts beiîausanne,

eine Wiese. Schätzung 74--° Fr. Verkauf izsoo
Franken. ^Bourgeois kann nicht zugeben, daß dttWiese
zu Georgette bei Lausanne für diesen Preiß ver-
kaust werde, indem in dieser Gegend solche Art
Grundstücke einen höhern Werth haben.

I 0 mini. Da diese Wiese für 74°° Franken
tgjstrt und für 1500« verkauft wurde, so kann
doch nicht wohl behauptet werden, daß die Vec-
kaufsumme unter ihrem Werth sey: ich stimme

zum Gutachten.
Escher. Die Anzeige der Schätzung dieser

Güter ist nicht so wichtig, denn bis jezt sind noch
alle Verkäufe im Leman um das doppelte der
Schatzungssumme geschehen, und da doch nicht
wahrscheinlich ist, daß alle Güter im Leman um
dasDoppelke ihres wahren Werthes verkauft wer-
den, so ist zu vermuthen, daß die Schätzer" zu
gering schätzen, und also fordere auch ich nähere
Untersuchung dieses Gegenstandes.

Graf wünscht daß alle gutenWiesen inHel-
vetlen so hoch angeschlagen werden, als diese
hier verkauft worden ist, so wirb uns das Aufia-
gengesetz viel Geld eintragen. Er stimmt zur An-
nähme des Gutachtens.

Escher vernimmt eben jezt, daß diese Wies-
jährlich 70. Dublonen reinen Ertrag abwirft, und
folglich der Verlaufpreiß zu gering ist. Er be-
harrt al,0 auf Weglassuug dieses §.

Nuce stimmt ganz Eschern bei, und wünscht,
daß die Taxation etwas sorgfältiger gemacht, und
uns nicht der erste Steigerungspreis, sondern
der lezte mitgetheilt werde.

Secret a n. Der Wink, den uns Nüce giebt,
beruht auf dem umstand, daß uns lezthin ei»
Verkauf angetragen wurde für 24,000 Fr., da
doch der lezte Verkaufpreis 30,000 Fr. betrug,
indem nemlich die erstere Summe das Resultat
der zweiten statt der dritten und lezten Steigerung
war. Er glaubt diese Verkaufpreise, von de-
ncn jezt die Rede ist, seyen zweckmäßig.

Cartier. Diese Anzeigen beweisen uns die
Unordnung die in Rücksicht der Verkäufe der Na-
tionalgüter jsiatt haben; er foroert also von der
hierüber niedergefezten Commission ein baldi-
ges Gutachten.

Das Gutachten wird mit Weglassung der
Wiese in Georgette angenommen.

Zomjni. Weil man den Verkauf dieser Wiese
nicht genehmigen wollte, so bedarf der Ver-
kauf der Wiese à Lare bei Vorex, auch einer
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naher» Untersuchung, und ich widersetz« mich
also der Bestätigung dieses Verkaufs.

Bourgeois stimmt Ismini bei.
Cartier wundere sich über das Benehmen

commis, der erst das ganze Gutachten verthei
digle, und weil es mehr ganz angenommen
wurde, nun noch weitere Einwendungen macht,
die er schon der Commission als Mitglied der
selben bâtie verlegen sollen. Er stimmt übri
gen? Jominis Antrag bei.

Gmür folgt Cartier in seinem Urtheil über
Iomlni, dessen Antrag er jedoch zweckmäßig
fiât.

Die Bestätigung des Verkaufs der Wiesen
ilu lstar bei Vivis, wird zurückgenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Both-
schuft:

Ein Ordensgeistlicher, (mit Namen Stu-
der,) der looo Luzerncr Gulden in's Kloster
brachte, trat Anfangs der Revolution aus dem-
selben, und siedelte sich M Ctäfa, am Zürich-
see, an, wo er sich mit dem Drucke patriotischer
Flugschristen vnd mit dem Unterricht der Jugend
in dcriErdbeschrsibung, Rechenkunst und Sprach-
k mde seinen Unterhalt erwarb.

Das Einrücken dcr Oesterreicher nöthigteà aber, als einen erklärten Anhänger der
helvet. Constitution, flüchtig zu werden, und
nebst- einer Presse auch die bereits zur Hälfte
fi rtlg'n Druckst!,riften dem Feinde zu überlassen,!
der nun alles verdarb oder zerstreute. In der
durstigen Lage, in welche ihn das Schicksal ver-
sezke, wendet er sich an die helvet. Regierung,
und bittet, dieselbe möchte ihm die eingebrachten
i-c>o Gulden wieder becausgeben, oder ihm
doch einstweilen einen Vorschuß von etwa 3°
bis 40 Ld'or. machen, oder ihm doch gegen
Bürgschaft oder eine gute Hypothek die gleiche
Summe leihen, um seine Buchdruckern wieder
in Gang zu bringen, und in den Stand gesezt
zu werden, sein Brod zu erwerben. Da ins
dieser Bitte vorläufig die Fragen entschieden
werden müssen:

(Die Fortsetzung folgt.)

C y n stituti 0 » Sv 0 r seh läge.
III.

k a n d g e s cb w 0 r n e n g cr i ch t (lur^ national)
Cs besteht aus 45 Gliedern, die 15 Iahn

in ihrem Am».-. bleiben; sie sind während dieser

Zeit zu keinen und nachher zu keinen aubwn
Stellen, ausser jenen der Friedensrichter, Be-
z ulk rechter und Gemeindcrathe wählbar - um
gewählt zu werden muß man verhe-rachet'oder
es gewcien seyn, das goste Ià erreicht
und vom zehnten Jahr der Republik an, w."à
siens Z ^cahr in öffentlichen Aemtern der Ae-
publik gedient haben.

Die jährlich austretenden 3 Glieder des Land-
geschwornengerichtS werden durch das l» ckckt
selbst aus einem dreifachen Vorschlage ecken;
einen Candjdaten schlägt der bandrath, den
zweiten dcr Volksausschuß, den dritten der
Staatsrath (Regierungsrath) vor; die Candi-
daten können nur aus den wählbaren Bürgern
der Republik genommen werden.

Keine Landschaft *) darf weniger als 3, und
keine mehr als 5 Glieder in dem Landgeschtvor-
nengericht haben.

Aus den wählbaren Bürgern der Nation,
wählt das Landgeschwornengericht die Glieder
des Landrathcs, des Caffationsgerichts, die

Commissarien des Nationalschatzamtes, die

Glieder der Landschaftgerichte; dem Vsllsaus-
schusse macht es aus ihnen einen dreifache»
Vorschlag für die jährliche Wahl eines Mr
glieds des Etaatsrarhs.

Es spricht ab über Verfügungen oder Hand«

lnngen die ihm als konftitutionswidng, vom

Lanorath, vom Volksansschuß, vom Staats-
rath, oder endlich vom Cassationsgecicht M
angezeigt worden: es bestätigt oder vernichtet
dieselben.

Es ist Anklagegcschworner für die Mimhss,
die für ihre Amtsvelrichrungen verannponuey
sind.

Es ist Anklagegeschwoiner für die Gsicktt
des Landraths d.s Vc-lksausschulfts,
Sraatscaths, des Cass.nionsgerichts tur
die Minister, und für seine eigenen Wt-e:-
in Falcn persönlicher, enkehreade
nach sich ziehender Vergehen derselben; dieu»
klagen müssen ihin schriftlich und »nrerzeieM
eingegeben werden; wenn es erklärt dar,
Anklage statt findet, so weiset es den Ans '

klagten den ordentlichen Gerichten zu.
Die Sitzungen des LandgeschwornenLeriiV

sind nicht öffentlich. ll-

') Helrerieu wird in 10 Landschaften,
in Viertheile und Gemeinden eingetheilt-
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